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Zitat von Karl-Dieter

Beschäftigungsverbote vom Arzt sind nur möglich bei Gefahr für Leben und Leib der
Mutter oder des ungeborenen Kindes, also beispielsweise verkürzter Gebärmutterhals
und dabei muss man Ruhe halten - als Beispiel. Wenn die Arbeitsbedingungen nach
dem MuSchG nicht eingehalten werden können, ist der Arbeitgeber zuständig.

Mir ist durchaus bewusst, dass es Frauen gibt, die etliche Ärzte abklappern bis
irgendwer denen ein Beschäftigungsverbot gibt, Sinn der Sache ist es aber nicht.

Das liegt ja in der Entscheidung der Ärzte wie sie dann die Situation einordnen.
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